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Stillstand bei der Lohnlücke:  
djb fordert Regierung zum Handeln auf 
Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) fordert zum Equal Pay Day am 27. Februar 2026 die 
Bundesregierung nachdrücklich dazu auf, die EU‑Entgelttransparenzrichtlinie konsequent um-
zusetzen. Deutschland ist dazu verpflichtet; die Frist läuft am 7. Juni 2026 ab. Es ist also 
höchste Zeit! 

„Erschreckend, dass der Entgeltgleichheit immer wieder Steine in den Weg gelegt werden! 
Unternehmen brauchen klare Rahmenbedingungen, Beschäftigte brauchen realistisch durch-
setzbare Rechte. Für beides sorgt die Entgelttransparenzrichtlinie. Das Zögern der Bundesre-
gierung erzeugt unnötige Unsicherheit. Gefragt ist stattdessen, endlich beim Lohn für Gleich-
berechtigung zu sorgen“, betont Prof. Dr. Susanne Baer, Präsidentin des djb 
 
Seit 2024 stagniert der „Gender Pay Gap” bei 16 % und auch die „bereinigte“ Lohnlücke von 6 
% bleibt unverändert. Frauen werden also für gleiche und gleichwertige Arbeit weiterhin 
schlechter bezahlt. Das hat weitreichende Folgen, auch mit dem Risiko von Altersarmut, und 
es trifft Frauen ganz direkt, aber auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. 

Trotzdem fehlt der Wille. Ein Gesetzentwurf zum „Entgelttransparenzgesetz 2.0“ wollte das 
Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) zu Beginn 
dieses Jahres vorlegen – doch er bleibt bis jetzt aus. Jede Verzögerung und auch die Schwä-
chung der Instrumente schadet jedoch allen Beteiligten – der Wirtschaft fehlt Klarheit, den 
Betroffenen Gerechtigkeit.  
 
Der djb appelliert daher erneut an die Bundesregierung: Setzen Sie die Entgelttransparenz-
richtlinie und ihre Durchsetzungsmechanismen fristgerecht, effektiv und rechtskonform um. 
Nur das trägt dem Gleichberechtigungsgebot des Grundgesetzes Rechnung.  


